
ne Selbstverständlichkeit. 18 von 25
EU-Staaten haben ihn bereits, zum Bei-
spiel Frankreich mit einem Mindestlohn
von 8,03 Euro.

Erfreulicherweise registriert die Me-
dienöffentlichkeit mittlerweile, dass in
unserem reichen Land fast sieben Milli-
onen Menschen für Niedrig- und Ar-
mutslöhne arbeiten. Mit weniger als
1600 Euro brutto im Monat, trotz Voll-
zeitarbeit sind Köche und Kellnerinnen,
Arzthelferinnen und Müllsortierer, Fri-
seurinnen, Verkäuferinnen und Wach-
männer arm trotz Arbeit.

Auf der politischen Ebene führt die-
ser Tatbestand allerdings zu anderen
Schlussfolgerungen. So wollen auch
Politiker der Großen Koalition den Nied-
riglohnsektor durch die flächende-
ckende Einführung von Kombilöhnen
fördern und ausweiten. Dies lehnen wir

Gewerkschaften entschieden ab, da
Kombilöhne ein weiteres Lohndumping
beschleunigen. Kombilöhne setzen das
Lohngefüge insgesamt unter Druck und
beschleunigen die Spirale nach un-
ten. Von einer Subventionierung des
Niedriglohnbereichs würden in erster
Linie die Unternehmen und nicht die
Menschen profitieren. 

Für ver.di und nun auch für den DGB
ist ein existenzsichernder Mindestlohn
eine Voraussetzung für mehr (Vertei-
lungs-) Gerechtigkeit. Nur so kann Ar-
mut in diesem reichen Land bekämpft
werden. Nur so wird die Würde des Ar-
beitnehmers gewahrt. 

Die „Initiative Mindestlohn“ soll un-
sere Forderungen in der Öffentlich-
keit und in der Bevölkerung nachhal-
tig bekannt machen. Beteiligt euch 
deshalb an unseren Aktivitäten im Rah-
men der ver.di-Initiative!

Macht mit bei der SMS-Aktion! Unter-
stützt unsere Forderung nach einem
gesetzlichen Mindestlohn durch eure
SMS!
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MINDESTLOHN

Die Branchen im 
Bereich Besondere
Dienstleistungen
forderten als erste:
Ein Mindestlohn
muss her!

S E I T E  2

WACHSCHUTZ

Wer im Sicherheits-
dienst arbeitet,
muss mit Armuts-
löhnen, extrem lan-
gen Arbeitszeiten
und sozialer Aus-
grenzung rechnen.

S E I T E  3

SEXARBEIT

Prostitution ist eine
Grauzone – trotz 
ihrer Legalisierung.
ver.di will nun die
Arbeitsbedingungen
in diesem Bereich
verbessern.

S E I T E  4

„Die Würde des Menschen ist unser
Maßstab.“ Das war das Motto des dies-
jährigen DGB-Bundeskongresses. Die-
ser Satz steht unter anderem auch für
die gewerkschaftliche Forderung nach
Stundenlöhnen, die ein Leben in Wür-
de ermöglichen.

Die Delegierten des DGB-Bundes-
kongresses haben im Mai festgestellt,
dass neben der Massenarbeitslosigkeit
die Ausdehnung des Niedriglohnsek-
tors gegenwärtig eine der größten
gesellschaftlichen Herausforderungen
in Deutschland darstellt. Deshalb ver-
abschiedeten sie mit überwältigen-
der Mehrheit eine Forderung nach ei-
nem gesetzlichen Mindestlohn als un-
terste Grenze, mit einem Einstieg von
7,50 Euro pro Stunde.

Die Angst vor Verarmung in der Be-
völkerung nimmt zu. Die Einschnitte
in soziale Standards führen dazu, dass
immer mehr Menschen auch schlecht
bezahlte Arbeit annehmen. Bereits et-

wa 700 000 private Haushalte müs-
sen neben ihrem Erwerbseinkommen
zusätzliche Sozialleistungen beantra-
gen, weil das Geld nicht zum Leben
reicht.

In unserem Fachbereich Besondere
Dienstleistungen erleben wir schon seit
Jahren eine ungebremste Ausweitung
des Niedriglohnsektors. Wir waren
die ersten in ver.di, die diese Entwick-
lung kritisch hinterfragten und früh-
zeitig forderten, dass der Verdienst aus
einer Vollzeitbeschäftigung zum Leben
reichen muss. Wir forderten frühzei-
tig die Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns.

Auch dem Lohndumping durch die
EU-Osterweiterung soll durch die Ein-
führung eines Mindestlohns ein Rie-
gel vorgeschoben werden. Das ist nicht
ausländerfeindlich. Unsere osteuro-
päischen Nachbarn haben Verständnis
dafür, dass wir in Deutschland Löhne
brauchen, von denen wir hier leben
können. In vielen anderen Ländern ist
ein gesetzlicher Mindestlohn längst ei-

„Die Würde des Menschen

ist unser Maßstab“

ARM TROTZ 
ARBEIT?

bdiebesonderen
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Die Würde des Menschen und das
Recht auf ein gutes Einkommen
Etwa 700 000 Haushalte in Deutschland sind trotz Erwerbseinkommen auf Sozialleistungen angewiesen – viele dieser Betroffenen

arbeiten in den Branchen des Fachbereichs Besondere Dienstleistungen. Das erfordert unser Engagement

V O N D O R O T H E A  M Ü L L E R

Dorothea Müller, Leiterin des
Fachbereichs 13 bei ver.di

FOTO: VER.DI

Zu einem Leben in Würde gehören auch gute Arbeitsbedingungen. Callcenter in Berlin FOTO: JOCHEN ECKEL
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Von Mobbing bis GEMA
Psychische Belastungen am Ar-
beitsplatz sowie Mobbing – Mit-
bestimmung der Betroffenen und Rech-
te der Betriebsräte. Themen: Definition
von Mobbing, Erkennen, Prävention
und Konfliktlösung sowie die Aufga-
ben und Handlungsmöglichkeiten der
betrieblichen Interessenvertretung. Ter-
min: 13. – 15. November 2006, ver.di-
Bildungszentrum Walsrode.
Fehlzeitenkontrolle – Handlungs-
möglichkeiten von Betroffenen und
Rechte der Betriebsräte. Schwerpunkte
sind Arbeitgeberstrategien, arbeits-
rechtliche Bewertung, betriebliche Ge-
sundheitsförderung und Arbeitsschutz
sowie die Handlungsmöglichkeiten von
Betroffenen und betrieblicher Inte-
ressenvertretung. Termin: 15. – 17. No-
vember 2006, ver.di-Bildungszentrum
Walsrode.

Die Seminare werden von ver.di Bil-
dung und Beratung in enger Koope-
ration mit der BTQ Oldenburg durch-
geführt, die die Fachreferenten stellt.
Die Seminare erfolgen gemäß § 37,6
BetrVG und sind somit für Betriebs-
ratsmitglieder kostenfrei.
GEMA – ein Seminar für die gewähl-
ten Betriebsräte des Unternehmens.
Themen sind unter anderem: Aufbau
und Auswertung eines Jahresab-
schlusses anhand der Bilanz der 
GEMA, die Zusammenarbeit zwischen
Betriebsratsgremien sowie die aktuel-
le Rechtsprechung zu personellen An-
gelegenheiten sowie den Mitbestim-
mungsmöglichkeiten des § 87 BetrVG.
Termin: 25. – 29. September 2006,
ver.di-Bildungszentrum Walsrode.

C A L L C E N T E R

Betriebsräte-Tagung
Unter dem Titel „Zukunft der Callcen-
ter mitbestimmen – Neue Herausfor-
derungen für Betriebsräte“ veranstal-
ten das TBS-Netz und der ver.di-Bundes-
vorstand eine Konferenz. Themen sind
unter anderem: das Spannungsfeld Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerinteres-
sen, Standortproblematik, künftige Ge-
werkschaftsstrategien, Stress im Call-
center, Formen der Leistungs- und Ver-
haltenskontrolle, Umgang mit wirt-
schaftlichen Daten, flexible Arbeitszeit,
Ansätze für leistungsorientierte Ver-
gütungen. Mit Fachvorträgen und in
Workshops sollen die Themen praxis-
orientiert angeboten werden, eine 
Podiumsdiskussion mit Manfred Stock-
mann, Präsident des Callcenter Forums,
Dorothea Müller vom ver.di-Bundes-
vorstand sowie aktiven Betriebsräten
und Vertretern der TBS ist geplant. Ter-
min: 25. – 27. Oktober 2006, ver.di-
Bundesverwaltung Berlin.
Weitere Informationen zu allen
Terminen:
www.besondere-dienste.verdi.de/ter
mine-im-fachbereich-13.de oder Ulrich
Beiderwieden, Tel.: 0 30/69 56-28 55,
ulrich.beiderwieden@verdi.de

Mit Start der Initiative Mindestlohn
„Kein Lohn unter 7,50 Euro pro Stun-
de“ haben NGG und ver.di im März
2006 die öffentliche Diskussion zum
Thema „Arm trotz Arbeit“ angestoßen.
Mittlerweile haben alle überregiona-
len Tageszeitungen über Menschen be-
richtet, die trotz ihrer Erwerbsarbeit
ein Einkommen haben, das zum Le-
ben nicht ausreicht. Fast sieben Milli-
onen Menschen arbeiten für Niedrig-
löhne. Sie haben weniger als 1600
Euro brutto im Monat. Trotz Vollzeit-
arbeit. Fast 2,5 Millionen Menschen ar-
beiten für Armutslöhne mit weniger als
1200 Euro Brutto, das sind rund 850
Euro netto.

Und dennoch fordern Politiker eine
Ausweitung des Niedriglohn-
sektors. Und eine Absenkung der
Löhne. Das Ifo-Institut behaup-
tet zum Beispiel, dass die Nied-
riglöhne um ein Drittel gesenkt
werden müssten, damit über drei
Millionen gering Qualifizierte
neue Jobs finden. Das Arbeits-
losengeld II – 345 Euro im Mo-
nat – solle für Erwerbsfähige 
gestrichen werden. Stattdessen
sollen Löhne bis 500 Euro je 
Monat vom Staat bezuschusst
werden. Der Sinn der Sache: Mil-
lionen Erwerbslose sollen ge-
zwungen werden, für ein paar
Euro pro Stunde jeden Job an-
zunehmen. 

Mehrheit für Mindestlohn
So darf es nicht weitergehen.
Deshalb wollen wir, ver.di, NGG
und jetzt auch mit überwälti-
gender Mehrheit die anderen
DGB-Gewerkschaften, einen ge-
setzlichen Mindestlohn. 7,50 Eu-
ro pro Stunde sollen spätestens
2008 verbindlich sein. Schrittweise soll
es dann weitergehen auf neun Euro.
Dafür haben ver.di und NGG die Initi-
ative www.mindestlohn.de ins Leben
gerufen.

Eine Umfrage im Februar 2006 er-
gab, dass 57 Prozent der Bevölkerung
in Deutschland für einen gesetzlichen
Mindestlohn sind. In 18 von 25 Län-
dern der Europäischen Union gibt es
einen Mindestlohn. Deutschland als Ex-
portweltmeister und eines der reichs-
ten Länder in Europa leistet sich da-
gegen einen Wettbewerb des Lohn-
dumpings. 

In den letzten fünfzehn Jahren ist das
Volkseinkommen in Deutschland um
fast 500 Milliarden Euro gestiegen,
doch profitiert haben davon vor al-

lem Unternehmer, Reiche und Vermö-
gende. 2005 wuchs das Volksein-
kommen um 26 Milliarden Euro, doch
die Arbeitnehmerentgelte sanken um
sechs Milliarden Euro. Das bedeutet,
Reiche und Vermögende haben den
kompletten Zuwachs beim Volksein-
kommen in die eigene Tasche gestek-
kt und bei den Beschäftigten noch sechs
Milliarden Euro abkassiert. 

Die permanente Auseinanderent-
wicklung bei den Einkommen führt
zu einer immer größeren Schieflage bei
der Vermögensentwicklung. Die reich-
sten zehn Prozent der Haushalte ver-
fügten 2004 bereits über knapp 47 Pro-
zent des gesamten Nettovermögens.
Die ärmsten zehn Prozent der Haus-

halte haben dagegen mehr Schulden
als Vermögen. 

Der Kombilohn gilt nun vielen als
Wundermittel. Durch staatliche Zu-
schüsse sollen Anreize verstärkt wer-
den, zu niedrigsten Löhnen zu arbei-
ten, die die Existenz nicht sichern. Für
die Unternehmer soll es noch billiger
werden. Auch Politiker der Großen Ko-
alition denken in diese Richtung. Da-
hinter steckt die Behauptung, es ge-
be in Deutschland noch viel zu wenig
Niedriglohnbeschäftigung. Die Ar-
beitslosen seien nicht hinreichend be-
reit, zu niedrigen Löhnen zu arbeiten.
Und die Niedriglöhne seien längst noch
nicht niedrig genug. 

Dagegen wissen wir, dass Kombi-
löhne weiteres Lohndumping provo-

zieren. Sie setzen das Lohngefüge ins-
gesamt unter Druck und beschleuni-
gen somit die Spirale nach unten: noch
weniger Kaufkraft, noch mehr Ar-
beitslose.

Lohndumping droht
Unter anderem Namen gibt es Kom-
bilöhne in Deutschland schon lange:
Lohnkostenzuschüsse zur Eingliede-
rung von Erwerbslosen, Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen, Minijobs, die
durch verringerte Abgaben subven-
tioniert sind. Sozialhilfe, jetzt Arbeits-
losengeld II, wird ebenfalls als Zuschuss
bezahlt, wenn Löhne unter dem Ar-
mutsniveau liegen. Dies betrifft rund
900 000 oder 18 Prozent aller ALG-II-

Bezieher. Auch Ein-Euro-Jobs sind
faktisch ein Kombilohnmodell.
Immer besteht dabei das Pro-
blem, dass unsubventionierte Be-
schäftigung verdrängt und Lohn-
dumping vorangetrieben wird.
Besonders übel sind die Ein-
Euro-Jobs, bei denen den Be-
troffenen sogar elementare 
Arbeitnehmerrechte wie be-
zahlter Urlaub, Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall oder Streikrecht
vorenthalten werden. 

Sinnvoll können Kombilöhne
nur sein, wenn Zuschüsse auf be-
stimmte Personengruppen kon-
zentriert, zeitlich befristet und
mit Qualifizierung verbunden
sind. Sie müssen auf zusätzli-
che und gemeinnützige Arbei-
ten beschränkt bleiben. Und es
muss sich um sozialversicherte
und tariflich, zumindest nach
Mindestlohnstandards, bezahl-
te Arbeitsplätze handeln. 

Mindestlohn dagegen schafft
mindestens 700 000 zusätzliche

Arbeitsplätze. Denn ein Mindestlohn
von 7,50 Euro pro Stunde verbessert
in Deutschland die Einkommenssitua-
tion von 2,4 Millionen Vollzeitbe-
schäftigten und noch einmal so vie-
len Teilzeitbeschäftigten. Sie werden
den größten Teil des zusätzlichen Ein-
kommens wieder ausgeben und da-
mit gesamtwirtschaftlich die Nach-
frage anregen. Das schafft, so das Er-
gebnis einer ökonometrischen Studie
von Bartsch Econometrics mindestens
700 000 neue Arbeitsplätze.

Höhere Einkommen stärken die
Binnennachfrage. Die Lohnpolitik muss
wieder versuchen, mindestens den ver-
teilungsneutralen Spielraum auszu-
schöpfen. Auch dazu brauchen wir den
gesetzlichen Mindestlohn. 

Wir brauchen aber weitere gesetz-
liche Flankierungen, zum Beispiel

Allgemeinverbindlichkeit: Damit wird
per Rechtsverordnung bestimmt, dass
ein Tarifvertrag auch für Unternehmen
gilt, die nicht durch eine Mitgliedschaft
tarifgebunden sind. 

Entsendegesetz: damit werden ta-
rifliche Regelungen auch für auslän-
dische Beschäftigte verbindlich. Das
Entsendegesetz muss auf alle Branchen
ausgedehnt werden.

Zukunftsinvestitionsprogramm: Wir
wollen die Aufstockung der staatlichen
Investitionen und Ausgaben. Durch ein
Zukunftsinvestitionsprogramm um 40
Milliarden Euro. Die eine Hälfte für
Erziehung und Bildung, damit die Be-
nachteiligung vieler Kinder ein Ende
hat. Die andere Hälfte soll in ein – vor
allem kommunales – Investitionspro-
gramm fließen, damit Straßen, Brücken
und vieles mehr wieder saniert werden
können. Mit 40 Milliarden Euro jähr-
lich können 1 000 000 Arbeitsplätze
geschaffen werden.

Mehr Druck von unten
Bis vor kurzem bestand eine breite Front
der Ablehnung gegenüber einem Min-
destlohn. Mit Beginn der Großen Ko-
alition hat Arbeits- und Sozialminis-
ter Franz Müntefering sich das Ziel ei-
nes Mindestlohns zu eigen gemacht.
Selbst Kanzlerin Angela Merkel kann
sich dies vorstellen. Die spannende Fra-
ge: Wie hoch soll der Mindestlohn sein?

Noch ist nichts entschieden. Ob und
unter welchen Bedingungen der Min-
destlohn kommt – darüber wird ge-
stritten. Entscheidend ist, ob von „un-
ten“ Druck gemacht wird. Je mehr Men-
schen sich für einen Mindestlohn von
7,50 Euro einsetzen, desto eher wird
es gelingen, diesen auch als Startmarke
durchzusetzen. 

Wir müssen Öffentlichkeit herstel-
len. Den Skandal von Hungerlöhnen
deutlich machen. Den Protest vor Ort
zuspitzen. Ihn in die Zeitungen brin-
gen. Wir müssen vor Ort Druck machen
– überall!

AUSZÜGE AUS: ARM TROTZ ARBEIT? 
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Der Bundesfachbereich „Besondere
Dienstleistungen“ hat sich den
Kampf um einen Mindestlohn nicht
unter 7,50 Euro auf die Fahnen ge-
schrieben, und dazu unter anderem
in Thüringen, Bayern und Sachsen
eigene Aktivitäten gestartet. Aber
nach wie vor sind in der Unterstüt-
zerliste wenig gewerkschaftliche
Funktionäre, haupt- wie ehrenamt-
licherseits, zu finden. Dabei wollen
wir doch alle einen gesetzlichen
Mindestlohn von mehr als 7,50 Eu-
ro, oder nicht? Und es werden nach
wie vor Tarifverträge abgeschlos-
sen, die einen niedrigeren Lohn
festschreiben, zum Beispiel wird in
einem Callcenter-Tarifvertrag ein
Mindestlohn von 6,00 Euro verein-
bart. Und der MDR meldet am 10.
Mai 2006 unter der Titelzeile „Zeit-
arbeitsbranche führt Mindestlöhne
ein”: „Für die Arbeit bei Zeitarbeits-
firmen soll ab Herbst ein Mindest-
lohn gelten. Die betreffenden Unter-

nehmen einigten sich mit den Ge-
werkschaften auf Eckpunkte für ei-
nen Tarifvertrag. Danach soll für 
einfache, ungelernte Tätigkeiten ein
Mindestlohn von 6,10 Euro pro
Stunde gezahlt werden. In den alten
Bundesländern sind es 7 Euro. Min-
destlöhne gab es bislang nur in der
Baubranche.”

AUF EINE ANTWORT HOFFT 

JÜRGEN RICHTER, 
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Das ist ein Einstieg
Lieber Kollege,
es ist richtig, dass die DGB-Tarifge-
meinschaft bei den Tarifverhandlun-
gen Zeitarbeit mit den Verbänden
BZA und IGZ einen Mindestlohntarif-
vertrag verhandelt hat. Dieser soll
per Rechtsverordnung für alle Zeitar-
beitsunternehmen gelten. Unter-
schrieben ist allerdings noch nicht.
Der Mindestlohn würde für das

zweite Halbjahr 2006 bei 7 Euro
West und 6,10 Euro Ost liegen, für
2007 bei 7,15 Euro und 6,22 Euro
sowie 2008 bei 7,31 Euro und 6,36
Euro. Damit würde auch die Unter-
bietungskonkurrenz ausländischer
wie inländischer Anbieter, die nicht
an die DGB-Tarifgemeinschaftstarif-
verträge gebunden sind, verhindert.
Wenn es die Tarifverträge mit der
DGB-Verhandlungsgemeinschaft
nicht gäbe, könnten die Arbeitgeber
uns das Leben noch schwerer ma-
chen und in allen Branchen die Löh-
ne unterbieten. Bereits jetzt existie-
ren ja Tarifverträge in der Zeitar-
beitsbranche, die nicht mit der DGB-
Tarifgemeinschaft abgeschlossen
wurden, die wesentlich unter unse-
ren Tarifverträgen liegen. Die nun
anvisierte Höhe eines Einstiegs-Min-
destlohns in der Zeitarbeit liegt –
auch für den Osten Deutschlands
bereits deutlich höher als in den an-
deren Tarifverträgen. Es liegt nun an

uns allen, weitere Steigerungen zu
erreichen. Nach meiner Meinung
wird mit dem Mindestlohn in der
Zeitarbeit eine Messlatte für die wei-
tere Diskussion um die Höhe des ge-
setzlichen Mindestlohnes angelegt.
Denn trotz bisher geäußerter Über-
legungen einiger Politiker könnte ein
gesetzlicher Mindestlohn unter der
Marge des Mindestlohns in der Zeit-
arbeit (für einfache Helfertätigkei-
ten!) nicht mehr liegen. Deshalb se-
he ich einen positiven Zusammen-
hang zwischen dem, was wir in der
Zeitarbeit als Verhandlungsergebnis
erreicht haben und der politischen
Debatte um die längst überfällige
Einführung des gesetzlichen Min-
destlohnes in Deutschland, der, so
hoffe ich, noch über 7,50 Euro lie-
gen wird.

MIT SOLIDARISCHEN GRÜßEN

WOLFGANG HARTIG, 

BUNDESFACHGRUPPENLEITER FÜR DIE

BRANCHE ZEITARBEITUNTERNEHMEN

Warum schließt ver.di in Zeitarbeitunternehmen Tarifverträge unter dem geforderten Mindestlohn ab?

Es reicht – nicht!
Fast 7 Millionen Deutsche arbeiten für Niedriglöhne von weniger als 1600 Euro brutto im Monat. Fast

2,5 Millionen Menschen erhalten Armutslöhne von weniger als 1200 Euro Brutto. Das muss sich ändern

www.mindestlohn.de

W E I T E R E  I N F O R M AT I O N E N

ARM TROTZ 
ARBEIT?

Wir brauchen den gesetzlichen Mindestlohn!



In der Branche der Wach- und Sicher-
heitsunternehmen arbeiten derzeit
mehr als 200 000 Beschäftigte. An-
gesichts des wachsenden Sicherheits-
bedürfnisses in öffentlichen Einrich-
tungen, im Verkehrs- und Transport-
system, in Unternehmen und im öf-
fentlichen Raum wird diese Beschäf-
tigtenzahl in Zukunft weiter zunehmen. 

Dabei tragen die Kolleginnen und
Kollegen des Wach- und Sicherheits-
gewerbes eine große Verantwortung,
wenn sie zum Beispiel in S- und U-
Bahnen, bei Fußballspielen oder an-
deren großen Events für Ordnung sor-
gen, Kernkraftwerke bewachen oder
in gepanzerten Transportfahrzeugen
für die Banken und den Handel große
Mengen Geldes transportieren.

Nach dem Motto „Sicherheit wol-
len alle! Nur kosten darf sie nichts!“
steht die Branche unter großem öko-
nomischen Druck, der direkt an die Be-
schäftigten weitergegeben wird. Die
Beschäftigten selbst haben dafür den
Begriff „Sicherheit zum Nulltarif” ge-
prägt. Dieser macht prägnant deutlich,
dass die Branche zu den Dienstleis-
tungsbereichen gehört, in denen so ge-
nannte Armuts- und prekäre Löhne
an der Tagesordnung sind.

Extrem niedrige Löhne
Obwohl die Beschäftigten in ihrer Ar-
beit täglich Leib und Leben riskieren,
werden sie mit Stundenlöhnen zwischen
vier und 7,49 Euro abgespeist. Diese
zwingen die Wachleute zu extrem lan-
gen Arbeitszeiten. Würde man bei sol-
chen Stundenlöhnen eine 40-Stunden-
Woche zu Grunde legen, wären mo-
natliche Bruttoentgelte zwischen 750
und 1000 Euro erreichbar. Wohlgemerkt
brutto! Da verliert sogar das Sprichwort
„Zum Leben zu wenig, zum Sterben
zu viel“ seine Gültigkeit. Angesichts der
geringen Stundenlöhne sind Arbeits-
zeiten von 250 bis 300 Stunden pro Mo-
nat keine Seltenheit.

Um langfristig von tariflich festge-
legten Regelarbeitszeiten mit maximal
264 Stunden pro Monat herunterzu-
kommen, bildet der gesetzliche Min-
destlohn gegenwärtig die einzige Al-
ternative, weil selbst eine Reduzierung
auf die gesetzlich mögliche Höchstar-
beitszeit von 208 Stunden mit erheb-
lichen und nicht kompensierbaren Ein-
bußen verbunden wäre.

V O N G E R A L D  R I C H T E R

den Zahl von psychosomatischen Er-
krankungen führen.

Die Branche in Deutschland setzt sich
ganz wesentlich im negativen Sinne von
vergleichbaren europäischen Ländern
wie Spanien, Belgien, Frankreich, Groß-
britannien, den skandinavischen Län-
dern und sogar Irland ab. Im Vergleich
zu Deutschland unterscheiden sich die-
se Länder erheblich im Lohnniveau, den
damit korrespondierenden moderaten
Arbeitszeiten und im Erscheinungsbild
der Branche in der Öffentlichkeit. Mit
großem Unverständnis wird zum Bei-
spiel in diesen Ländern zur Kenntnis
genommen, unter welchen Bedingun-
gen, insbesondere mit Blick auf das
Lohnniveau, die Beschäftigten in
Deutschland arbeiten. Stundenlöhne
von 7,50 Euro, wie sie von ver.di ge-
fordert werden, sind in diesen Ländern
in der Regel das unterste Level und durch
gesetzliche Mindestlöhne vor einem Ab-
driften nach unten geschützt.

DER VOLLSTÄNDIGE ARTIKEL ERSCHIEN

IN: MINDESTLÖHNE GEGEN LOHN-

DUMPING. HERAUSGEBER: STERKEL, 

TH. SCHULTEN, J. WIEDEMUTH. 

HAMBURG 2006, VSA.

Die Analyse der Lohnentwicklung der
vergangenen zehn Jahre in der Wach-
und Sicherheitsbranche macht außer-
dem klar, dass Stundenlöhne von sie-
ben Euro und mehr in den meisten
Tarifregionen mittelfristig nicht er-
reichbar sind. Die Ursachen für diese
Entwicklung sind vielschichtig. Die
wichtigsten Gründe sind darin zu fin-
den, dass die Dienstleistungsbereiche
auf Entwicklungen in anderen Bran-
chen mit Zeitverzögerungen, aber sehr
sensibel reagieren. Der Kostendruck,
der auf anderen Wirtschaftszweigen
aber vor allem auf den Bereichen des
öffentlichen Dienstes lastet, wird in der
Regel an die externen Dienstleister
weitergegeben, wobei die Qualität der
Dienstleistung eine immer geringere
Rolle spielt. Gleichzeitig ist festzustel-
len, dass die Unternehmen durch Ver-
bandsflucht versuchen, die bestehen-
den Tarife zu unterlaufen und dass selbst
das Instrument der Allgemeinverbind-
lichkeit viele Bewachungsunternehmen
nicht dazu bewegen kann, tariftreu
zu agieren.

Hinzu kommt, dass durch die Be-
sonderheit der Branche (die Masse
der Unternehmen sind Klein- und Mittel-

betriebe) und die Eigenart der Tätig-
keit (die Masse der Arbeitnehmer ar-
beitet auf Einzelarbeitsplätzen, die weit
voneinander entfernt sind) der ge-
werkschaftliche Organisationsgrad nur
schwach ausgeprägt ist.

Die Folgen einer solchen Entwick-
lung für die Arbeits- und Lebensver-
hältnisse der Beschäftigten sind glei-
chermaßen vielfältig wie dramatisch.

Psychische Belastungen
Der Umfang der sozialen Ausgrenzung,
das Wegbrechen oder Fehlen der Viel-
falt sozialer Beziehungen bei Armuts-
lohn auf der einen und extrem lan-
gen Arbeitszeiten auf der anderen Sei-
te ist erheblich. Dass viele Beschäf-
tigte alleinstehend sind und in dieser
Situation zu Fahr- und Wohngemein-
schaften tendieren, um laufende Kos-
ten zu minimieren, ist nur ein kleiner
Ausschnitt, der die Dramatik der Situ-
ation deutlich macht. Gleichzeitig wach-
sen die physischen und psychischen
Belastungen und Risiken im Arbeits-
prozess. Studien des Gesundheits- und
Arbeitschutzes belegen, dass die psy-
chischen Belastungen durch die extrem
langen Arbeitszeiten zu einer steigen-
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Aktion statt Resignation
SPD und Linke.PDS sind mit ihren An-
trägen zu einem Vergabegesetz Ende
März an der CDU-Mehrheit des Thü-
ringer Landtages gescheitert. Dabei ist
ein solches Gesetz sowie ein gesetz-
licher Mindestlohn von mindestens 7,50
Euro in der Stunde für die Thüringer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
eine Frage der Existenz. Fast 60 Pro-
zent von ihnen erhalten Armuts- oder
Prekärlöhne. Umso wichtiger für ver.di,
immer wieder mit Aktionen auf die Not-
wendigkeit solcher gesetzlichen Re-
gelungen aufmerksam zu machen.

TORSTEN FURGOL

S A C H S E N

Datenbank zum Mindestlohn
Im November vergangenen Jahres be-
schloss der Landesfachbereichsvor-
stand „Besondere Dienstleistungen“ in
Sachsen die Einführung des Gesetz-
lichen Mindestlohnes als politisches
Hauptziel. In einem extra eingerich-
teten Online-Speicher wurde eine um-
fangreiche Datenbank zum Gesetz-
lichen Mindestlohn aufgebaut und seit-
her ständig aktualisiert.

JÜRGEN RICHTER

B E R L I N

Mindestlohnkonferenz
„Wir brauchen jetzt einen gesetzlichen
Mindestlohn.“ Unter diesem Motto spra-
chen am 26. und 27. April Frank Bsirs-
ke und Franz-Josef Möllenberg. Auf der
Konferenz wurden bedrückende Fak-
ten aus der Arbeitswelt diskutiert: Der
Stundenlohn von Müllwerkern in Thü-
ringen etwa liegt bei 3,87 Euro. Harz
IV-Empfänger können zu 30 Prozent
unter dem ortsüblichen Lohn eingestellt
werden: Das ergibt im Bewachungs-
gewerbe Thüringen, wo der Stunden-
lohn bei 4,32 Euro liegt, einen Stun-
denlohn von 3 Euro brutto für einen
Harz IV-Empfänger. Jeder zehnte im
Osten, jeder fünfte Arbeitnehmer im
Westen liegt im Armutslohnbereich,
verdient also weniger als 1442 Euro
brutto im Monat. Auf der Konferenz
wurde auch deutlich gemacht, dass
18 von 25 Ländern in Europa eine Min-
destlohn-Absicherung eingeführt ha-
ben. HANS-PETER KILIAN

M Ü N C H E N

Infostand Mindestlohn
Ein Informationsstand zum Thema Min-
destlohn am 1. Mai in München war
ein voller Erfolg. Das große Interesse
der Besucher an dieser brisanten The-
matik war auffallend, was sich an der
Anzahl der geleisteten Unterschriften
für die Mindestlohnkampagne wider-
spiegelte. Arbeitnehmer aller Alters-
gruppen waren vertreten, aus dem
Arbeitsleben Ausgeschiedene und Er-
werbslose. Es wurden Fragen gestellt,
es wurde diskutiert sowie mangelhaf-
te Informationen seitens der Regierung
kritisiert. Manche Besucher hatten 
ihren Informationsstand – wie es schien
– aus der Bildzeitung. Hier musste Über-
zeugungsarbeit geleistet werden. Das
Fazit: Es steht schlecht um den Ar-
beitsmarkt in Deutschland. Arbeitge-
ber schüren die Unsicherheit der Ar-
beitnehmer. Ein Mindestlohn muss ein-
geführt werden, um ein Mindestmaß
an Sicherheit für die Beschäftigten und
ihre Familien zu erreichen. 

HANS-HARALD RADTKE

B R E M E N

Betriebsräte stärken
Unter dem Titel „Trau Dich – Jedes Pro-
blem hat seine Lösung“ führte der Fach-
bereich 13 Bezirk Land Bremen Ende
November 2005 ein Wochenend-
seminar in Tossens für ver.di-Kolle-
gInnen durch. Gerade in der jetzigen
Zeit, in der immer mehr Arbeitsplätze
abgebaut werden, sich Arbeitsbedin-
gungen und Arbeitszeiten verändern
und Arbeitgeber verstärkt versuchen,
für sie bequeme KandidatInnen ins Ren-
nen um die Betriebsratswahl zu schi-
cken, ist es dringend erforderlich, en-
gagierte, informierte und starke Be-
triebsratskollegInnen in den Unter-
nehmen zu haben. ANGELIKA BRUNS

Auf Streife in die Not
Der Umfang der sozialen Ausgrenzung im Wach- und Sicherheitsgewerbe ist erheblich: 

Wer extrem lange arbeitet und kaum etwas verdient, dem brechen die sozialen Beziehungen weg 

Franziska B. ist eine von drei Gewerk-
schaftern, die in Hamburg seit eini-
gen Wochen nur ein Ziel verfolgen: Die
Beschäftigten der privaten Sicher-
heitsunternehmen zu organisieren. Die-
ses so genannte Organizingprojekt ent-
stand aus einer Zusammenarbeit von
ver.di mit der US-amerikanischen
Schwestergewerkschaft SEIU (Service
Employees International Union) und
dem globalen Netzwerk der Dienst-
leistungsgewerkschaften UNI (Union
Network International). 

In den USA wird seit längerem sehr
erfolgreich Organizing eingesetzt – un-
ter wesentlich widrigeren Bedingun-
gen. Reinigungskräfte und Sicher-
heitsmitarbeiterInnen haben in den gro-
ßen Städten Tarifverträge mit Löhnen
weit über dem US-amerikanischen Min-
destlohn von 5,50 Dollar pro Stunde
durchgesetzt sowie Kranken- und Al-
tersversicherung erstritten.

Das Neue am Organizing ist, dass die
Probleme der Beschäftigten nicht iso-

liert angepackt werden. Auch die Nut-
zerInnen und Geldgeber der Dienst-
leistung – wie Banken, Versicherun-
gen, die öffentliche Hand, Chemie-
unternehmen oder Flughäfen, aber
auch Kirchen, PolitikerInnen oder Ver-
bände – werden über die Situation
ihrer SicherheitsmitarbeiterInnen in-
formiert und dazu bewegt, deren For-
derungen zu unterstützen.

Bittere Erkenntnisse
Der Leitspruch der Hamburger 
Organizer lautet: Mit Sicherheit haben
wir mehr verdient – Respekt und bes-
sere Jobs! Zu den Erkenntnissen die-
ses Projektes gehören:

SicherheitsmitarbeiterInnen bewa-
chen die teuersten Gebäude der Stadt
und erhalten einen der geringsten Löh-
ne in Hamburg.

SicherheitsmitarbeiterInnen werden
in vielen Betrieben an der Ausübung
ihrer demokratisch verbrieften Rech-
te behindert. Betriebsratsgründungen

werden in einigen Unternehmen zu
Himmelfahrtskommandos für den ei-
genen Job.

Um überleben zu können bei den
niedrigen Löhnen, wird länger als vor-
geschrieben gearbeitet. Spitzenzei-
ten wie 350 Stunden im Monat sind
zwar die absolute Ausnahme, zeigen
aber die Dramatik.

Auszubildende werden oft als Bil-
ligkräfte eingesetzt. Um eine qualifi-
zierte Ausbildung kümmern sich die
wenigsten Betriebe. 

Eine erste Versammlung der Orga-
nisierten war ein voller Erfolg. Aus zehn
Betrieben waren VertreterInnen ge-
kommen, um sich über die weiteren
Schritte auszutauschen. Und beim
nächsten Treffen wird jeder Anwe-
sende eine Kollegin oder einen Kolle-
gen mitbringen.

Was das Ziel ist? Ein neuer Tarifver-
trag. Seit zwei Jahren halten die Ar-
beitgeber ver.di bei den Verhandlun-
gen hin. Mal heißt es, der Manteltarif

Mit Sicherheit haben wir mehr verdient
Respekt und bessere Jobs – im Hamburger Wachschutzgewerbe probt ver.di ein neues Modell zur

gewerkschaftlichen Organisierung. Dabei wird auch außerhalb der Branche für Solidarität geworben

sei noch nicht auf Bundesebene ver-
handelt, mal fordern sie Nachbesse-
rungen vor Ort. Sicher ist: Die Arbeit-
geber sind nicht bereit , für die Jahre
2004 und 2005 einen Cent zu zahlen.

Ziel: besserer Tarifvertrag
Wenn ver.di Verschlechterungen bei
der Berechnung der Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall akzeptieren und die
Löhne der KollegInnen kürzen würde,
zahlt der Landesverband der Arbeit-
geber 1,5 Prozent für 2006 und 1,5
Prozent für 2007. Unterm Strich blie-
be ein Minus, da für zwei Jahre nichts
gezahlt würde und die Erhöhung unter-
halb der Inflationsrate läge. ver.di vor
Ort will in den laufenden Tarifver-
handlungen einen kräftigen Schritt hin
auf die Mindestlohnmarke von 7,50
Euro machen. Sicherheit hat ihren Preis
– das wussten alle Unternehmen nach
dem 11. September. Wissen sie es auch
noch im Jahr der Fußballweltmeister-
schaft? PETER BREMME

Ein einsamer Gang: Wachmann in Berlin FOTO: CHRISTIAN JUNGEBLODT



Es gibt Branchen, in denen von Min-
destlohn noch keine Rede ist. Zum Bei-
spiel in der Prostitution. Die gesell-
schaftliche Doppelmoral sorgt für eine
Grauzone zwischen Legalität und 
Illegalisierung und schadet vor allem
den dort Tätigen: den Sexarbeiterinnen.

Etwa 400 000 Frauen in Deutschland
arbeiten in der Prostitution, schätzt die
Bundesregierung. Bis zu 1,2 Millio-
nen Männer nehmen täglich sexuelle
Dienstleistungen von Prostituierten
in Anspruch. Der Umsatz in diesem
Wirtschaftssektor wird auf 14,5 Milli-
arden Euro jährlich geschätzt. Das ent-
spricht nahezu dem Umsatz der Kar-
stadt Quelle AG mit 15,2 Milliarden
oder der MAN AG mit 15 Milliarden Eu-
ro, heißt es in der ökonomischen Fach-
zeitschrift „Aufklärung und Kritik“.

Die Zahlen zeigen: Prostitution ist
in vielerlei Hinsicht eine gesellschaft-
lich relevante Größe. Trotzdem bleibt
der Bereich in weiten Teilen der Ge-
sellschaft immer noch ein Tabuthe-
ma. Die Tabuisierung und Diskrimi-
nierung der Prostitution führt jedoch
dazu, dass die Arbeitsbedingungen in

V O N E M I L I J A  M I T R O V I C

klar war, das wir ein Kollektiv von Ar-
beiterInnen sind. Und ein Kollektiv von
ArbeiterInnen ist eine Gewerkschaft.
Von Anfang an waren unsere Forde-
rungen klar: Anerkennung unserer Ar-
beit als legitime Tätigkeit und volle
Arbeitsrechte für SexarbeiterInnen. Wir
nannten uns international, weil unse-
re Industrie globale Dimensionen an-
genommen hat und es scheint Sinn
zu machen, sich dann auch auf inter-
nationaler Ebene zu organisieren.“

Die SexarbeiterInnen sind ihrem An-
liegen schon ein ganzes Stück näher
gekommen.

Im Oktober 2005 verabschiedeten
sie im Brüsseler Europaparlament ein
Manifest, in dem sie die Ungleichbe-
handlungen und Menschenrechtsver-
letzungen gegen Prostituierte an-
prangern und eine Vision entwickeln
von einer gerechten Gesellschaft, in
der die Rechte und die Arbeit der Sex-
arbeiterInnen anerkannt werden.

Im Dezember 2005 fand in Berlin
die Konferenz „Prostitution und Frau-
enhandel“ statt, die von ver.di ge-

meinsam mit der Friedrich-Ebert-Stif-
tung veranstaltet wurde.

Mit dem Statement, das dort ver-
abschiedet wurde, fordert ver.di:

„Sexarbeit ist Arbeit und Beruf. Sex-
arbeiterInnen brauchen den gleichen
Schutz ihrer Arbeits-, Sozial- und Men-
schenrechte, wie andere ArbeiterInnen
auch. Sie brauchen soziale Rechte, wie
den Anschluss an die Sozialversiche-
rung, an die Gesundheitsfürsorge und
Mindestlöhne.“

diesem Wirtschaftssegment unkon-
trolliert und damit zwangsläufig
schlecht bis menschenunwürdig sind.
Die gesellschaftliche Doppelmoral im
Umgang mit Prostitution macht es den
Frauen – wie auch den wenigen männ-
lichen Prostituierten – schwer, öffent-
lich zu diesem Arbeitsplatz zu stehen.

Das Prostitutionsgesetz (ProstG), das
Anfang 2002 in Kraft getreten ist,
sollte die Situation der Sexarbeiterin-
nen verbessern. Es regelt die zivil-
rechtlichen, arbeits- und sozialrecht-
lichen Beziehungen zwischen den Pros-
tituierten und ihren Kunden und Ar-
beitgebern. Die Frauen können sich
jetzt unter der Berufsbezeichnung
„Prostituierte“ offiziell kranken- und
rentenversichern, sie können Löhne
einklagen und sich gewerkschaftlich
organisieren.

Die Ergebnisse der ver.di-Studie zum
Arbeitsplatz Prostitution zeigen, dass
Novellierungen des Prostitutionsge-
setzes in Deutschland nötig sind. Und
außerdem Aufklärungsarbeit, um ge-
gen Unwissenheit sowie die vorherr-
schende Doppelmoral anzugehen. Aus
der Studie ergeben sich auch Konse-
quenzen für die gewerkschaftliche Ar-
beit. ver.di setzt sich konkret für die
Rechte und soziale Besserstellung von
SexarbeiterInnen ein. 

Doch ver.di ist nicht die erste Ge-
werkschaft, die Sexarbeiterinnen or-
ganisiert:

Die International Union of Sex Wor-
kers wurde am Internationalen Frau-
entag 2000 in London als eine Initia-
tive von Prostituierten und Bündnis-
partnern gegründet. Im Jahr 2002 wur-
de sie anerkanntes Mitglied des Dach-
verbandes der britischen Gewerk-
schaften, des TUC (Trade Union Con-
gress). Gründungsmitglied und Vor-
sitzende der Gewerkschaft der Sexar-
beiterInnen, Ana Lopes, erklärt, wo-
rauf es den GründerInnen ankam: „Wir
nannten uns Gewerkschaft, weil uns

S N T  I

Angriff auf die Mitbe-
stimmung abgewehrt
In der letzten Ausgabe von „DIE BE-
SONDEREN“ 2/2005 berichteten wir
über die Auseinandersetzung zwischen
ver.di und dem Callcenter SNT.
Zwischenzeitlich hat das Landgericht
Frankfurt Recht gesprochen und fest-
gestellt, dass der Aufsichtsrat des Unter-
nehmens sich nach den Bestimmungen
des MitbestG 76 zusammenzusetzen
hat. Somit müssen sich die sechs Auf-
sichtsratsmitglieder der Arbeitneh-
merInnenseite aus vier Arbeitneh-
merInnen des Unternehmens und zwei
VertreterInnen der Gewerkschaften zu-
sammensetzen. Damit hat sich der Vor-
stand der SNT nicht durchgesetzt und
ver.di in allen Punkten Recht bekom-
men. Die SNT hat keine Beschwerde
gegen das Urteil eingelegt, damit ist
es rechtskräftig. ver.di geht davon aus,
dass kurzfristig die Aufsichtsratswahl
im Unternehmen durch den Vorstand
eingeleitet wird.

ULRICH BEIDERWIEDEN
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Arbeitsplatzabbau
SNT plant die Schließung von vier
Standorten und baut fast eintausend
Arbeitsplätze ab. Betroffen sind Diet-
zenbach, Limburg, Pforzheim sowie
Köln – zum Teil Standorte in struk-
turschwachen Regionen. Mitte März
bekam ver.di die ersten Hinweise. In
den Medien, auf Flugblättern, auf
Beschäftigten- und in Betriebsver-
sammlungen hat ver.di die soziale Ver-
antwortung des Unternehmens an-
gemahnt und die Beschäftigten ge-
beten, keine Auflösungsverträge zu
schließen. Der Vorstand der SNT
spricht von Kostendruck und star-
kem Wettbewerb. Zudem würden die
Arbeitsplätze nur verlagert, „man wer-
de den Beschäftigten Ersatzarbeits-
plätze anbieten“. Aber ist es realistisch,
einer teilzeitbeschäftigten CC-Agen-
tin aus Pforzheim oder Limburg ei-
nen Ersatzarbeitsplatz in Berlin oder
Chemnitz anzubieten, die dann viel-
leicht Familie oder Partner, ganz zu
schweigen von Freunden und Be-
kannten, zurücklassen muss? Bei Re-
daktionsschluss standen endgültige
Entscheidungen noch aus. 

ULRICH BEIDERWIEDEN
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Neue Perspektiven nach
dem Skandal
Die Heros Unternehmensgruppe Han-
nover hatte nach Bekanntwerden kri-
mineller Machenschaften des Ma-
nagements Ende Februar Insolvenz an-
gemeldet. Bundesweit waren damit
4600 Arbeitsplätze gefährdet. Ge-
meinsam mit dem Insolvenzverwal-
ter und dem Erwerber MatlinPatter-
son aus den USA konnten insgesamt
2500 Arbeitsplätze durch Tarifverträ-
ge erhalten werden. 600 Beschäftig-
te hatten sich bereits neue Arbeits-
plätze in anderen Unternehmen ge-
sucht. Der Sozialtarifvertrag zwischen
ver.di und dem Insolvenzverwalter re-
gelt die Bedingungen für die Be-
schäftigten in den Standorten, die im
Zuge der Insolvenz geschlossen wer-
den müssen. Er sieht den Wechsel
der von Kündigung und Arbeitslosig-
keit betroffenen Beschäftigten in ei-
ne Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsgesellschaft (BQG) vor. Diese bie-
tet Weiterqualifizierung im Bereich der
Geld- und Wertdienste. ver.di geht da-
von aus, dass das Nachfolgeunter-
nehmen SecurLog einem Teil der Be-
schäftigten der BQG bei guter Auf-
tragsentwicklung einen Arbeitsvertrag
anbietet. ver.di hat mit dem Nachfol-
geunternehmen einen Standortsiche-
rungstarifvertrag abgeschlossen. Ver-
einbart ist die Übernahme von 2300
Beschäftigten sowie weiteren 200 Be-
schäftigten aus der BQG ohne War-
tezeit. Gleichzeitig verpflichtet sich die
SecurLog, die an den Standorten gel-
tenden Tarifverträge anzuwenden und
bis zum September Tarifverhandlun-
gen mit ver.di aufzunehmen.

GERALD RICHTER

www.sexworkeurope.org

„Prostitution und Frauenhandel – Die
Rechte von Sexarbeiterinnen stärken!
Ausbeutung und Gewalt in Europa
bekämpfen!“ 
Mai 2006, VSA-Verlag

Die ver.di-Studie ist erhältlich über
das Projektbüro Arbeitsplatz 
Prostitution, Besenbinderhof 60,
20097 Hamburg
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Für viele ist es nach wie vor ein Traum-
job. Das Friseurhandwerk. 2500 Aus-
bildungsplätze bietet die Branche in
Hessen. In der überwiegenden Mehr-
zahl bewerben sich Frauen. Und was
könnte nicht alles möglich sein! Viel
mehr als nur Haare schneiden, nicht al-
lein gute handwerkliche Qualität, son-
dern auch kosmetische Beratung, Mo-
detipps, Kreativität, enger Kontakt zu
Kundinnen und Kunden – manchmal
fast bis zum psychologischen Gespräch.

Für viel zu viele ist allerdings der
berufliche Alltag ernüchternd. Da heißt
es putzen, Haare kehren, Handtücher
waschen, Kaffee kochen. Und jede
Menge Überstunden. Berichtsheft? Pri-
vatvergnügen. Lernen am Modell? In
der Freizeit. Dafür gibt es dann im
dritten Lehrjahr 520 Euro. Zum Leben
zu wenig. Und während von den Fri-
seurinnen und Friseuren flottes Aus-
sehen und zuvorkommender Umgang
mit den Kunden verlangt wird, sehen
sie selbst sich nicht selten rüde be-
handelt, manchmal gar gemobbt.

Hinzu kommen in nicht wenigen Fäl-
len Arbeitsbedingungen, die man als
vorsintflutlich bezeichnen kann. Kol-
legin W. zum Beispiel. Sie ist schwan-
ger und die Ärztin erteilt wegen ge-
sundheitlicher Probleme nach sechs
Wochen Krankheit ein Beschäfti-
gungsverbot. Klar, denkt sich der Sa-

lonchef, dann zahle ich auch nichts.
Dank ver.di ist das aber nicht so ein-
fach. Die Gewerkschaft weist auf die
Zahlungsverpflichtung des Arbeitge-
bers hin. Er muss in Vorkasse treten
für die Krankenkasse und tut es dann
auch – nach entsprechender rechtlicher
Belehrung und Androhung einer Kla-
ge vor dem Arbeitsgericht.

Oder Kollegin Maria B. Sie ist Aus-
zubildende, junge alleinerziehende Mut-
ter und wird im Rahmen des Landes-
programms „Ausbildung mit Kind”
unterstützt. Sie profitiert nur indirekt,
der Salonchef kassiert. Aber aus wel-
chen Gründen auch immer wird ihr wäh-
rend der Ausbildungszeit gekündigt und
sie steht mittellos und perspektivlos da.
Nun erhält sie von ver.di Rechtsschutz.

Dies sind sicherlich die schwererwie-
genden Beispiele. Aber sie kennzeich-
nen doch einen Arbeitsbereich, in dem
vieles im Dunkeln liegt. Das soll sich nach
dem Willen von ver.di in Hessen nun
ändern. Zunächst einmal müssen Mit-
glieder für die Gewerkschaft gewor-
ben werden. Denn bei einem mageren
Organisationsgrad von fünf Prozent fühlt
sich manch ein kleiner Chef wie ein ab-
soluter König. So verweigert der In-
nungsverband seit mehr als zwei Jah-
ren Tarifverhandlungen über eine bes-
sere Bezahlung. 1132 Euro brutto nach
der Ausbildung, falls man eine Weiter-
beschäftigung findet, sind nach Mei-
nung der Herren doch ganz gut. ver.di

dagegen vermutet, dass  in Fällen, in de-
nen das Gehalt sogar unter Tarif gedrückt
wird, eine Armutsgrenze erreicht ist. Die
uralte gewerkschaftliche Forderung „ar-
beiten, um zu leben“ greift nicht mehr.
Gerhard König, Fachbereichsleiter in Hes-
sen, hält es durchaus für möglich, dass
manch einer in diesem Handwerk An-
spruch auf Ergänzung durch Hartz IV
hätte. Und er vermutet auch, dass manch
eine berufstätig ist, und sich dennoch
für ihre Lebenslage schämt. Deshalb setzt
er sich dafür ein, Licht in die Grauzo-
nen zu bringen. Er plädiert dafür, die Öf-
fentlichkeit über die Missstände in der
Branche aufzuklären. Und die Kampagne

an den Berufsschulen und das Bera-
tungstelefon, das seit mehreren Mo-
naten eingerichtet ist, will gezielt in
Einzelfällen helfen. Mehr als 300 mal
wurde es bereits genutzt. Gerhard Kö-
nig: „Unsere Kampagne zeigt, wie ak-
tuell die ver.di-Forderung nach einem
Mindestlohn ist. Sie zeigt aber auch, wie
dringend geboten es ist, die Arbeitge-
ber an den Verhandlungstisch zu brin-
gen.“ Die aber sind vorerst noch mit Jam-
mern beschäftigt und wollen sich „nicht
aus der Reserve locken“ lassen. Der Ver-
band erklärt selbstbewusst: „Wir Fri-
seure sind eine große, moderne Macht,
auch im Bereich der Ausbildung.“

Da stehen einem die Haare zu Berge
Die schwangere Mitarbeiterin erhält keinen Lohn, die Auszubildende muss Kaffee kochen und Haare

kehren: ver.di Hessen hat nun eine Kampagne gegen Missstände im Friseurhandwerk gestartet

Emilija Mitrovic leitet das
ver.di-Projektbüro Arbeitsplatz
Prostitution FOTO: PRIVAT

Streiten für ihre Rechte: Sexarbeiterinnen in London FOTO:PRIVAT
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Sexarbeit in Würde
Während in anderen Branchen die Arbeitnehmerschaft um ihre Rechte kämpft, wird in der Prostitution

über Mindestlöhne und Arbeitsbedingungen noch nicht einmal gesprochen. Das will ver.di nun ändern


